
 

  
CfB-Newsletter 

Infobrief des Centrums für Bioethik der Universität Münster ▪ 20/25 ▪ Juli 2025 

   
 
 
Mehr als menschlich 
 
 
Das Problem von Lob 
und Kritik des Anthro-
pomorphismus in An-
betracht der wachsen-
den moralischen 
Gemeinschaft 
 
 
Von Frauke Albersmeier 

 
 
Es kann als ein ethischer Mini-
malkonsens gelten, dass Tiere 
moralisch von Bedeutung sind. 
Weil sie empfindungsfähige 
Wesen sind, hat ihr Leben das 
Potential, für sie besser oder 
schlechter zu verlaufen. Das 
macht es relevant, wie wir ihr 
Leben beeinflussen. Die mora-
lische Relevanz von Tieren ist 
weitgehend anerkannt und oft 
gesetzlich kodifiziert. Kontro-
vers ist weiterhin, welche ande-
ren Eigenschaften die Berück-
sichtigungswürdigkeit von Tie-
ren beeinflussen könnten. 
Daneben gilt in letzter Zeit auch 
der Frage nach der Extension 
der moralischen Gemeinschaft 
neues Interesse: immer mehr 
Tieren, die bislang – und sei es 

auch nur for the sake of the ar-
gument – bei der Erörterung 
tierlicher moralischer Ansprü-
che außer Acht gelassen wur-
den, wird mittlerweile von Empi-
rikern und Philosophen Empfin-
dungsfähigkeit zugesprochen. 
In Anbetracht ihrer ethischen 
Bedeutung ist die Eigenschaft 
ins Zentrum von Debatten um 
ihre Messbarkeit, Vergleichbar-
keit und um diesbezügliche Un-
sicherheit gerückt. Insbeson-
dere Evidenz für Empfindungs-
fähigkeit bei Wirbellosen (Inver-
tebrata) wirft die Frage auf, wie 
mit Unsicherheit über den Kreis 
der moralisch relevanten We-
sen allgemein und über ihre Be-
dürfnisse im Speziellen verant-
wortungsvoll umzugehen ist. 
Die Geschichte der Grenzzie-
hungen um die moralische Ge-
meinschaft ist hauptsächlich 
eine Geschichte unhaltbarer 
Verweigerungen von Berück-
sichtigung. Doch oft wird unter 
dem Schlagwort „Vermenschli-
chung“ gerade vor übertriebe-
ner Rücksichtnahme gewarnt. 
Etwas weniger eingängig, aber 
mit ebenso vorwurfsvollem 
Klang wird der zugrundelie-
gende Fehler im Kontext der 
verschiedenen Disziplinen der 
animal studies, insbesondere 
der Verhaltensforschung, als 
Anthropomorphismus identifi-
ziert.  
In beiden Fällen geht es um den 
Vorwurf, nichtmenschliche We-
sen – ungerechtfertigt – als mit 
„menschlichen“ Eigenschaften 
ausgestattet wahrzunehmen 

oder zu repräsentieren, etwa in-
dem man beobachtbares Ver-
halten in Begriffen beschreibt, 
die ein bestimmtes inneres Er-
leben, bestimmte Werte oder 
Absichten implizieren. Anthro-
pomorphismus gilt als zu ver-
meidender Fehler. Auch unter 
Vertreterinnen und Vertretern 
von Tierrechtstheorien kommt 
es vor, dass man den An-
spruch, die Interessen der Tiere 
angemessen zur Geltung zu 
bringen und kein Zerrbild ihrer 
zur Grundlage der Theoriebil-
dung zu machen, kommuni-
ziert, indem man herausstellt, 
der eigene Ansatz vermenschli-
che die Tiere nicht. 
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Dieser Beitrag wirft einen kriti-
schen Blick auf den Vorwurf 



des Anthropomorphismus 
ebenso wie auf Entgegnungen 
darauf, die Anthropomorphis-
mus positiv umzudeuten su-
chen. 
 
Kardinalfehler  
Vermenschlichung 
 
„Vermenschlichung“ oder 
„Anthropomorphismus“ kann 
sowohl einen schöpferischen 
Akt als auch eine Interpretation 
von etwas Vorgefundenem 
meinen. Die bildliche anthropo-
morphe Darstellung von Tieren, 
ihre Abbildung in typisch 
menschlichen Posen oder mit 
Accessoires aus dem mensch-
lichen Alltag, zieht seltener Kri-
tik auf sich als die Wahrneh-
mung und Beschreibung 
wirklicher Tiere als menschen-
ähnlich. Außerhalb von Kinder-
büchern und anderen erkenn-
bar fiktionalen Zusammen-
hängen ist „Vermenschlichung“ 
ein Problem.  
So wird etwa die Idee von Tier-
rechten bisweilen mit dem Ein-
wand abgelehnt, Rechte seien 
eine spezifisch menschliche, 
nicht auf Tiere übertragbare 
Kategorie. Spezifischer werden 
auch einzelne Interessen, die 
von Rechten geschützt werden 
könnten, als exklusiv mensch-
lich und daher ungeeignet für 
die Begründung von Tier-Rech-
ten betrachtet. Die prinzipielle 
Variante des Anthropomorphis-
mus-Vorwurfs scheint sich ei-
ner Radikalisierung der These 
zu verdanken, wir (Menschen) 
blieben in unserer Wahrneh-
mung von Tieren und in unse-
ren Zuschreibungen an sie im-
mer auf eine menschliche 
Perspektive festgelegt. Der 
Grundsatzeinwand gegen die 
Anwendung „menschlicher“ Ka-
tegorien – wie der des Rechts – 
fügt dieser These den Gedan-
ken hinzu, dass Übertragungen 
„unserer“ Begriffe auf Tiere 
stets so problematisch sind, 

dass sie als Grundlage norma-
tiv folgenreicher Argumente 
ausfallen. 
Letztlich mündet eine solche 
Haltung in einem Denkverbot 
über Tiere, es stehen Men-
schen schließlich keine nicht-
menschlichen Begriffe für ein 
nicht-anthropozentrisches Den-
ken zur Verfügung. Würde man 
diese Zurückhaltung beibehal-
ten, wäre mangels nicht-
menschlicher Maßstäbe für 
Entscheidungen in Anbetracht 
unserer Koexistenz mit Tieren 
völlige Handlungsunfähigkeit 
die Folge. Doch schon die nicht 
radikalisierte These eines per-
spektivischen oder epistemi-
schen Anthropozentrismus 
kann beim Versuch, sie zu kon-
kretisieren, in voreilige Verall-
gemeinerungen und Ungenau-
igkeiten führen – denn was an 
„unserer“ Perspektive ist denn 
spezifisch „menschlich“, und in-
wiefern teilen wir (Menschen) 
überhaupt alle eine Perspek-
tive?  
Der Einwand gegen Anthropo-
morphismus in der empirischen 
Wissenschaft ist bisweilen in 
ähnlich radikaler Weise vorge-
tragen worden wie der Einwand 
gegen die Anwendung ethi-
scher Kategorien auf Tiere. Die 
Auffassung von Anthropomor-
phismus als „definite mistake“ 
verdankte sich in solchen Fäl-
len mitunter einer radikal skep-
tischen Grundüberzeugung, 
etwa wie von dem Biologen 
John S. Kennedy formuliert: 
“although we cannot be certain 
that no animals are conscious, 
we can say that it is most unli-
kely that any of them are. [...] 
anthropomorphism is treated 
here as a definite mistake. In 
point of fact, the hypothesis that 
animals are conscious is not a 
scientific one, since it cannot be 
tested.” 
Bei der Zuschreibung von Be-
wusstseinszuständen von 
„Anthropomorphismus“ zu 

sprechen, offenbart einen Dop-
pelstandard. Während Aussa-
gen über tierliches Fremdpsy-
chisches als unwissen-
schaftlich und falsch abgetan 
werden, gilt dies offenbar nicht 
für menschliche Geisteszu-
stände, denn sonst wäre die 
Bezeichnung „Anthropomor-
phismus“ irreführend, die nahe-
legt, der Fehler bestehe in der 
Zuschreibung „menschlicher“ 
(geistiger) Zustände an Men-
schen. 
Dies ist lediglich eine Variante 
von Anthropomorphismus-Kri-
tik, die aber den Kern des Prob-
lems dieser Kritik ebenso wie 
bestimmter Entgegnungen da-
rauf zum Vorschein bringt: den 
Doppelstandard, der bereits im-
mer dann zum Ausdruck 
kommt, wenn eine fragliche Ei-
genschaft als „menschliche“ Ei-
genschaft gekennzeichnet wird. 
 
Ansätze zur Umwertung 
 
Eine Strategie, um mit dem Vor-
wurf des Anthropomorphismus 
umzugehen, ist es nämlich, ei-
nen Gegenvorwurf zu erheben 
und auf Zurückhaltung in der 
Zuschreibung „menschlicher“ 
Zustände und Eigenschaften 
als Fehlerquelle für das Ver-
ständnis von Tieren hinzuwei-
sen. Der Verhaltensbiologe 
Frans de Waal hat beispiels-
weise von „anthropodenial“ als 
einer Blindheit gegenüber „hu-
manlike characteristics“ ande-
rer Tiere gesprochen. „Mensch-
liche“ Eigenschaften nicht auch 
Tieren zuzuerkennen verstand 
er dabei als eine a priori Leug-
nung. In ähnlicher Weise 
spricht die Philosophin Kristin 
Andrews von dieser Leugnung 
als einem vorempirischen Hin-
dernis, das bei der Formulie-
rung und Prüfung wissenschaft-
licher Hypothesen einen Bias 
gegen Tiere fortschreibe. Ag-
nostizismus, nicht die pessimis-
tische Haltung, die sich durch 



Vorbehalte gegen „Anthropo-
morphismus“ ausdrücke, sei 
die angemessene Haltung bei 
der Erforschung tierlicher Fä-
higkeiten. 
Der Wissenschaftsphilosoph 
Elliot Sober unterscheidet dem-
entsprechend zwischen vali-
dem und fehlerhaftem Anthro-
pomorphismus als der 
korrekten und falschen Zu-
schreibung einer Eigenschaft 
an ein nichtmenschliches Zu-
schreibungsobjekt. Ebenso 
spricht er, de Waals Wort-
schöpfung aufgreifend, von va-
lidem und fehlerhaftem „anthro-
podenial“. Auch er bekräftigt, es 
sei wünschenswert, beide Feh-
lerarten zu vermeiden, was 
eben gerade nicht bedeute, 
vorsichtshalber auf der Seite 
der Anthropomorphismus-kriti-
schen Zurückhaltung zu irren: 
“The best way to minimize the 
risk of both types of error is not 
to embrace any prejudice at all. 
The only prophylactic we need 
is empiricism.” 
Die Gegenüberstellung von gu-
tem und schlechtem Anthropo-
morphismus verbindet die Kritik 
an „anthropodenial“ mit einer 
zweiten Antwort auf den Vor-
wurf des Anthropomorphismus, 
nämlich der Verteidigung von 
„kritischem“ oder „heuristi-
schem“ Anthropomorphismus 
als empfehlenswerter Methode. 
Dabei geht es darum, Empathie 
in der empirischen Forschung 
in regulierter Form zuzulassen. 
Bei der Erforschung von Tieren 
soll ausdrücklich Bezug zu „un-
seren“ eigenen Erfahrungen 
und Gefühlen genommen, 
diese sollen aber nicht für naive 
Analogieschlüsse genutzt, son-
dern in einen weiteren Kontext 
des Wissens um Menschen 
und andere Tiere gestellt wer-
den. De Waal hat bezüglich ei-
nes solchen „heuristischen“ 
Anthropomorphismus erläutert, 
in seiner hilfreichsten Form sei 
dieser „tierzentriert“, das heißt, 
er suche sich der Perspektive 

der betreffenden Tiere durch 
die Berücksichtigung ihrer Ent-
wicklungsgeschichte und Ge-
wohnheiten anzunähern. In 
ähnlicher Weise plädiert der 
Ethologe Marc Bekoff für einen 
„biozentrischen“ Anthropozent-
rismus. Mit dieser Umwertung 
von Anthropomorphismus zu 
einem legitimen Zugang zum 
Verständnis anderer Tiere eig-
net sich die Seite, die zuvor Ziel 
eines Anthropomorphismus-
Vorwurfs war, den Begriff selbst 
an.  
 
Das Problem mit dem Lob 
des „Anthropomorphismus“ 
 
Sobald man Anthropomorphis-
mus als valide betrachtet, kann 
„menschliche“ Eigenschaft 
nicht „ausschließlich menschli-
che Eigenschaften“ meinen. Je 
mehr wir eine „anthropomor-
phe“ Zuschreibung als gültig 
ansehen und „Anthropodenial“ 
vermeiden wollen, desto weni-
ger Grund gibt es, die betref-
fende Eigenschaft überhaupt 
als „menschlich“ zu bezeich-
nen. Kurz: Wenn eine Eigen-
schaft von Menschen und Tie-
ren geteilt wird, in welchem 
Sinne ist sie dann noch 
„menschlich“? 
Und mehr noch: sobald es sich 
bei der fraglichen Eigenschaft 
um eine handelt, die bereits an-
deren als den gerade im Fokus 
stehenden Tieren zugeschrie-
ben wird, so haben wir allenfalls 
Grund, diese Tiere einzubezie-
hen, wenn wir so etwas wie die 
„Besitzanzeige“ dieser Eigen-
schaft kommunizieren. Eine 
(falsche) Zuschreibung einer 
mit anderen Primaten geteilten 
Eigenschaft an einen Nicht-Pri-
maten wäre dann allenfalls pri-
matomorph, eine falsche Zu-
schreibung einer mit anderen 
Säugetieren geteilten Eigen-
schaft mammolomorph und so 
weiter.  
Das Problem der Aneignung 

der Kategorie „Anthropomor-
phismus“ durch jene, die bereit 
sind, offen nach Gemeinsam-
keiten zwischen Menschen und 
nichtmenschlichen Tieren Aus-
schau zu halten, ist, dass sie 
die Voreingenommenheit zu-
gunsten von Menschen als ei-
gentliche, ursprüngliche, typi-
sche oder anderweitig beson-
dere Besitzer der fraglichen Ei-
genschaft nicht abschütteln 
kann. Die Referenz auf Men-
schen konterkariert die Mutma-
ßung, die fragliche Eigenschaft 
könne ebenso die eines nicht-
menschlichen Tieres sein – sie 
könne mehr als nur menschlich 
sein. Stattdessen setzt sich ein 
metaphysischer Anthropozent-
rismus fort – eine Annahme 
über die Besonderheit von 
Menschen, die über die These 
einer Angewiesenheit auf eine 
„menschliche Perspektive“ weit 
hinausgeht.  
Daher laufen auch analoge 
Wortbildungen wie „Primato-
morphismus“ Gefahr, neue -
Zentrismen einzuführen: aus 
der anthropozentrischen Fixie-
rung auf Menschen als heraus-
gehobene Träger bestimmter 
Eigenschaften wird die primato-
zentrische Vorstellung von Pri-
maten als jenen, die vorrangig 
über die fraglichen Eigenschaf-
ten verfügen. 
Solange man Anthropomor-
phismus überhaupt noch mit 
Referenz auf „menschliche“ Ei-
genschaften definiert, steht 
man vor einem Dilemma: Wird 
„menschlich“ als „exklusiv 
menschlich“ interpretiert, blo-
ckiert dies die Interpretation 
von Anthropomorphismus als 
einer korrekten Zuschreibung. 
Alternativ muss „menschlich“ 
so weit abgeschwächt werden, 
dass seine Verwendung gehalt-
los und verwirrend wird. Denn 
inwiefern würde die Situation 
klarer dadurch, wenn wir 
„menschlich“ in diesem Zusam-
menhang als „typisch mensch-
lich“ oder als „bei Menschen 



vorgefunden“ verstünden? Der 
damit herbeigeführte Informa-
tions- bzw. Relevanzverlust 
würde beim Rezipienten wohl 
eher die Anreicherung des Ver-
ständnisses von „menschlich“ 
hin zu „exklusiv menschlich“ 
provozieren. Dieses Missver-
ständnis wäre kaum dem Emp-
fänger, sondern viel eher dem 
Sender der Botschaft, die eine 
Eigenschaft als „menschlich“ 
kennzeichnet, anzulasten. 
Unter dem Fehler des Anthro-
pomorphismus sollten wir da-
her nicht die Zuschreibung 
„menschlicher“ Eigenschaften 
verstehen, sondern eine ganz 
spezifische Denkbewegung, 
die „anthropomorphe Inferenz“: 
damit gemeint ist ein Analogie-
schluss, bei dem menschliches 
Verhalten als alleiniger Refe-
renzpunkt für die Deutung tierli-
chen Verhaltens dient. Von 
Anthropozentrismus zu spre-
chen, bedeutet dann nicht, 
dass eine Eigenschaft exklusiv 
menschlich ist, sondern dass 
der Beobachter bei der Zu-
schreibung nur an menschliche 
Träger der Eigenschaft als Ver-
gleichsgruppe gedacht hat. Der 
Vorwurf des Anthropomorphis-
mus richtet sich somit gegen 
die spezifische Denkweise des 
Zuschreibenden und hängt 
nicht von Annahmen darüber 
ab, von wem die zugeschrie-
bene Eigenschaft de facto ge-
teilt wird.  
Aufgrund dieses Verständnis-
ses lassen sich sowohl falsch 
positive (z.B. sich hin und her 
wiegende Pferde in Gefangen-
schaft „tanzen“) als auch falsch 
negative Annahmen über Tiere 
(z.B. ein Tier, dass keine 
Schmerzlaute äußert, habe 
auch keine schlimmen Schmer-
zen) benennen. Es ist außer-
dem genau das Problemver-
ständnis, das Aufrufen zu 
„kritischem“ oder „heuristi-
schem“ Anthropozentrismus 
zugrunde liegt. Doch für das 

Verständnis von Anthropomor-
phismus als anthropomorpher 
Inferenz bleiben zwei Prob-
leme: Jene Lesarten von „An-
thropomorphismus“, die 
menschliche Exklusivitätsan-
sprüche voraussetzen, sind so 
dominant, dass ihre Ablösung 
kaum erwartbar ist. Zudem ba-
sieren die Analogien, mit denen 
wir Tiere zu verstehen suchen, 
oft auf Erfahrungen mit be-
stimmten menschlichen Teil-
gruppen und nicht auf der 
Wahrnehmung universell 
menschlicher Merkmale, wes-
halb die Verwendung des Aus-
drucks „Anthropo-morphismus“ 
für entsprechende Analogiebil-
dungen oftmals fragwürdig er-
scheint. 
 
Mehr als menschlich 
 
Den epistemischen und ethi-
schen Herausforderungen von 
Unsicherheit und Kontroversen 
um die Beschaffenheit der mo-
ralischen Gemeinschaft ge-
recht zu werden, indem man 
Kritik an vermeintlicher Ver-
menschlichung übt oder sich 
auf das Ziel, Anthropomorphis-
mus zu vermeiden, verpflichtet, 
scheint von vornherein wenig 
aussichtsreich. Gerade in sei-
ner Schlichtheit ist der Vorwurf 
des Anthropomorphismus aber 
weiterhin ein schlagkräftiges In-
strument in den verschiedenen 
wissenschaftlichen, ethischen 
und politischen Debatten. Für 
ehrliche Kontroversen über den 
Blick auf Tiere sollte es ein Ziel 
sein, sich von der weitreichen-
den Voreingenommenheit zu-
gunsten von Menschen, die der 
Rede von Vermenschlichung 
zugrunde liegt, so weit wie 
möglich zu befreien. 
Was auch immer an der These 
eines epistemischen Anthropo-
zentrismus dran sein mag, wie 
sehr auch immer wir also als er-
kennende Subjekte auf eine 
„menschliche“ Perspektive fest-
gelegt sein mögen: es hindert 

uns nicht daran, aus unserer 
Perspektive nach dem mehr als 
Menschlichen Ausschau zu hal-
ten.  
Zuallererst heißt das, uns ein-
zugestehen, dass unsere mit 
Tieren geteilten Eigenschaften 
eben mehr als nur menschliche 
Eigenschaften sind. Zum ande-
ren bedeutet es, aufmerksam 
zu sein für die Besonderheiten 
der Tiere und anzuerkennen, 
dass Tiere selbst durch mehr 
als ihre Gemeinsamkeiten mit 
Menschen ausgezeichnet sind. 
Sie sind mehr als partiell 
menschlich, und nicht nur das, 
was uns verbindet, kommt als 
moralisch relevant infrage, son-
dern auch das, was Tiere be-
sonders macht, kann, zumin-
dest je nach Situation, 
besondere moralische Ansprü-
che begründen. 
 
(Alle Literaturnachweise bei der 
Autorin) 

 
Projekte 
 
Welche Gründe recht-
fertigen die Tötung von 
zu Versuchszwecken 
gezüchteten „überzähli-
gen“ Tieren?  
 
Am 1. Januar diesen Jahres hat 
das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) fi-
nanzierte Forschungsprojekt 
„Welche Gründe rechtfertigen 
die Tötung von zu Versuchs-
zwecken gezüchteten "über-
zähligen" Tieren? Der Beitrag 
der Tierethik zur Konkretisie-
rung des Terminus "vernünfti-
ger Grund" im deutschen Tier-
schutzgesetz“ die Arbeit 
aufgenommen. 
Das von Dr. Frauke Albers-
meier bearbeitete Forschungs-
projekt unternimmt den Ver-
such, Kriterien zu identifizieren 
und zu formulieren, die über die 



konkurrierenden Theorieange-
bote hinweg akzeptabel und 
rechtlich integrierbar sein könn-
ten. Vor dem Hintergrund, dass 
sowohl die theoretischen Vor-
annahmen mancher tierethi-
schen Ansätze als auch die 
pragmatischen Erfordernisse 
einer nichtidealen Welt, die von 
vielen tierethischen Positionen 
anerkannt werden, Abwä-
gungsspielräume im Prinzip zu-
lassen, scheint das Vorhaben, 
solche Kriterien zu formulieren, 
die aus der Perspektive der ver-
schiedenen Theorieangebote 
akzeptabel sind, zumindest 
nicht von vorneherein aus-
sichtslos zu sein. Idealerweise 
können auf diese Weise materi-
ale Kriterien vorgeschlagen 
werden, an denen sich die poli-
tische und rechtliche Bewer-
tung der Tötung „überzähliger“ 
Tiere im Kontext tierexperimen-
teller Forschung orientieren 
kann. Mit der Untersuchung der 
rationalen Akzeptabilität mögli-
cher Rechtfertigungsgründe für 
die Schädigung von Tieren in 
einem spezifischen Kontext 
werden gleichzeitig neue Ant-
worten auf die Frage nach dem 
"vernünftigen Grund", wie der 
zentrale unbestimmte Rechts-
begriff lautet, für ein Abweichen 
von Nichtschädigungsnormen 
gegenüber Tieren überhaupt 
erarbeitet. 
 
Zellux-3e 
Stammzelldiskurs zel-
lux.net: Embryoide, chi-
märe Entitäten und edi-
tierte Zellen im Schlag-
licht von Forschung, 
Ethik und Klinik 
 
Das Internetportal www.zel-
lux.net wurde bereits vor mehr 
als zehn Jahren von einem 
Konsortium erarbeitet und ge-
launcht. Dem Konsortium ge-
hörten neben dem Centrum für 
Bioethik u. a. das Max-Planck-

Institut für molekulare Biomedi-
zin, das Institut für Kirche und 
Gesellschaft der Ev. Kirche von 
Westfalen sowie das Institut für 
Biologiedidaktik der Universität 
Münster an. Gefördert worden 
war die Etablierung einer Platt-
form für einen multilateral ge-
führten Diskurs junger Men-
schen zum Themenkreis 
Stammzellforschung, durch das 
BMBF. 
Die Website www.zellux.net 
verzeichnet auch heute noch 
hohe Zugriffszahlen (ca. 25.000 
Seitenaufrufe pro Monat). Aller-
dings hat sich der biomedizini-
sche Wissensstand deutlich 
weiterentwickelt. Neue wissen-
schaftliche Entwicklungen und 
ethische Fragestellungen, die 
sich in den letzten ca. 10 Jah-
ren herauskristallisiert haben, 
werden auf zellux.net derzeit 
nicht oder nur unzureichend ab-
gebildet. Dazu gehören bei-
spielsweise Themen wie Emb-
ryoide, chimäre Entitäten für die 
Xenotransplantation oder edi-
tierte Zellen in der Gen- und 
Zelltherapie. Ein Beispiel hier-
für sind CAR-T-Zellen, die in-
zwischen zur Behandlung von 
Leukämie zugelassen sind. Sie 
stellen ein neuartiges Zellthera-
peutikum dar, das seine biologi-
sche Wirkung dadurch entfaltet, 
dass patienteneigene Immun-
zellen mit einem künstlich her-
gestellten Chimären Antigenre-
zeptor (CAR) ausgestattet 
werden. Dadurch wird eine ziel-
molekülvermittelte Immunreak-
tion gegen Leukämiezellen 
ausgelöst. 
Das nun beantragte und zur 
Förderung durch das BMBF 
empfohlene Diskursprojekt 
„zellux-3e“ baut auf dem Web-
Portal www.zellux.net auf und 
wird dieses um aktuelle As-
pekte der Stammzellforschung 
erweitern. Die Projektleitung 
des Bereichs „Biomedizin und 
Klinik” übernimmt Tobias Cantz 
von der Medizinischen Hoch-

schule Hannover. Für den Be-
reich „Ethik” ist Johann S. Ach 
vom Centrum für Bioethik zu-
ständig. Das Portal soll auch 
weiterhin eine ausgewogene, 
fachlich fundierte und zugleich 
verständliche Aufarbeitung des 
komplexen Themenfeldes der 
Stammzellforschung bieten. Es 
soll relevante Informationen für 
Lehrer:innen und Schüler:innen 
sowie für Bildungsangebote an 
außerschulischen Lernorten 
bereitstellen, um junge Men-
schen in den Diskursprozess 
der modernen Lebenswissen-
schaften einzubinden. 
 
Berichte 
 
Runder Tisch formuliert 
„Ethische Denkanstöße 
zum Umgang mit nicht-
verwendeten Versuchs-
tieren“ 
 
Die Tierschutzbeauftragten der 
Tierversuchseinrichtungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
(NRW) haben die Landestier-
schutzbeauftragte darum gebe-
ten, einen „Runden Tisch“ zur 
Frage eines landesweit einheit-
lichen Vorgehens im Umgang 
mit Tieren, die nicht zu wissen-
schaftlichen Zwecken einge-
setzt werden können, einzube-
rufen. An dem Treffen nahmen 
zusätzlich die beiden Fachmini-
sterien (Ministerium für Land-
wirtschaft und Verbraucher-
schutz sowie Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des 
Landes NRW), Vertreter:innen 
der Genehmigungsbehörden 
(Landesamt für Umwelt- und 
Verbraucherschutz des Landes 
NRW) und der Kreisordnungs-
behörden des Landes NRW so-
wie Expert:innen aus wissen-
schaftlichen Einrichtungen und 
dem Tierschutz teil. Der „Runde 
Tisch“ hat im Juni 2024 die 
„Handlungsempfehlung zur 



Vermeidung von Tieren, die 
nicht zu wissenschaftlichen 
Zwecken eingesetzt werden 
können“ vorgelegt. Zu Beginn 
dieses Jahres wurde ein von ei-
ner Arbeitsgruppe, in der auch 
der Leiter des Centrums für Bi-
oethik mitgewirkt hat, vorberei-
tetes Papier mit dem Titel „Ethi-
sche Denkanstöße zum 
Umgang mit nicht verwendeten 
Versuchstieren“ veröffentlicht. 
Beide Dokumente sind auf den 
Websites des Landestier-
schutzbeauftragten und des 
3R-Kompetenznetzwerks NRW 
abrufbar. 
Das ethische Hintergrundpa-
pier geht davon aus, dass die 
Tötung von Versuchstieren, die 
nicht für wissenschaftliche 
Zwecke genutzt werden kön-
nen, nicht nur ein rechtliches, 
sondern insbesondere ein ethi-
sches Problem darstellt. Der 
Anspruch empfindungsfähiger 
Tiere, dass ihre Belange und In-
teressen berücksichtigt wer-
den, bedeutet, dass sie nicht 
nur vor unnötigen Schmerzen 
und Leiden geschützt werden 
müssen, sondern auch, dass 
die Tötung eines Tieres nur 
dann als moralisch zulässig an-
gesehen werden kann, wenn 
sie durch besonders gewichtige 
Gründe gerechtfertigt ist. 
Vor diesem Hintergrund formu-
liert das Hintergrundpapier eine 
Reihe von pragmatischen For-
derungen und Vorschlägen, die 
eine Reform der bestehenden 
tierexperimentellen Praxis an-
streben. Diese Reform zielt da-
rauf ab, Tiere so weit wie mög-
lich vor Leiden und einem 
vorzeitigen Tod zu bewahren.  
Da die Anzahl der verwendeten 
und der nicht zu wissenschaftli-
chen Zwecken verwendeten 
Tiere einrichtungsbezogen vari-
iert, ist, wie es in dem Doku-
ment zum Beispiel heißt, „eine 
Prüfung erforderlich, in wel-
chem Maße Haltungskapazitä-
ten für eine tiergerechte Hal-
tung ‚nicht zu wissen-

schaftlichen Zwecken verwen-
deter Tiere‘ auch nach Ablauf 
der minimalen Vermittlungszeit 
vorzuhalten sind. Diese Prü-
fung kann dazu führen, dass 
auf Forschungsoptionen auf-
grund nicht ausreichend vor-
handener Kapazitäten verzich-
tet werden muss.“ Dabei könne 
der Umfang der für nicht ver-
wendete Versuchstiere verfüg-
baren Haltungskapazitäten „als 
Gradmesser dafür herangezo-
gen werden, inwiefern alle Be-
teiligten wie zum Beispiel Ein-
richtungen, Forschungsförder-
institutionen und die Gesell-
schaft/Politik den ethisch gebo-
tenen Schutz der Versuchstiere 
als prioritäres Anliegen be-
trachten.“ 
Laut dem Hintergrundpapier 
können auch die angemahnten 
Reformschritte das „ethische 
Grundproblem“ jedoch allen-
falls mildern. Sie lassen sich 
daher nur unter der Prämisse 
rechtfertigen, dass der Umgang 
mit nicht zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendeten Tieren 
„von dem ernsthaften Willen 
und der Bereitschaft getragen 
wird, diese Praxis nachhaltig zu 
reformieren und auf eine signi-
fikante Reduzierung der Anzahl 
von Tierversuchen hinzuwir-
ken“. Ziel muss demnach eine 
„nachhaltige Veränderung der 
bestehenden Praxis“ sein, um 
„eine signifikante Reduzierung 
der Anzahl von Tierversuchen 
zu erreichen“. 
 
Veranstaltungen 
 
Die normative Relevanz 
der Speziesgrenze(n) 
 
Am 10. und 11. April 2025 fand 
an der Kath. Akademie in 
Schwerte die vom Forschungs-
netzwerks Tier-Mensch-Stu-
dien TiMeS und dem Centrum 
für Bioethik in Kooperation mit 
der Katholischen Akademie 

Schwerte ausgerichtete Fach-
tagung „Die normative Rele-
vanz der Speziesgrenze(n)“ 
statt. Gegenstand der interdis-
ziplinär ausgerichteten Tagung 
waren die Grenzziehungen zwi-
schen verschiedenen Tierarten. 
Das besondere Interesse galt 
dabei der fundamentalen 
Grenzziehung zwischen Men-
schen und nichtmenschlichen 
Tieren.  
Vor dem Hintergrund des von 
ihr entwickelten „anthropologi-
schen Quadrats“ beschrieb die 
in Oldenburg lehrende Soziolo-
gin Gesa Lindemann die Struk-
tur der modernen Grenzzie-
hung zwischen Personen und 
anderen Wesen als eine histo-
risch entstandene Machtkon-
stellation. Valeska Becker, au-
ßerplanmäßige Professorin an 
der Abteilung für Ur- und Früh-
geschichtliche Archäologie der 
Universität Münster und Spre-
cherin des TiMeS-Netzwerks, 
ging in ihrem Vortrag der Frage 
nach, welche Schlussfolgerun-
gen sich aus Grabbeigaben 
und anderen Relikten mit Blick 
auf die Frage ergeben, ob und 
wie Grenzziehungen zwischen 
Menschen und nichtmenschli-
chen Tieren etwa im Neolithi-
kum gezogen wurden. Der 
kath. Theologe Thomas Ruster 
(Dortmund) machte deutlich, 
dass und warum seiner Auffas-
sung nach die christliche es-
chatologische Theologie auf 
eine Grenzziehung nicht ver-
zichten kann; wies zugleich 
aber auch auf die (für die Tiere) 
desaströsen Folgen christlicher 
Theologie hin. Steffen Augs-
berg, Professor für Öffentliches 
Recht in Giessen, vertrat in sei-
nem Vortag die These, dass 
eine Überwindung des Spezie-
sismus im Recht zwar nicht 
grundsätzlich unmöglich sei. 
Der Sache des Tierschutzes sei 
freilich viel mehr damit gedient, 
wenn man, anstatt Grundrechte 
für bestimmte nichtmenschliche 



Tiere zu fordern, die Möglich-
keiten konsequent nutze, die 
das anthropozentrische 
Rechtssystem bietet. Markus 
Wild, Professor für Philosophie 
an der Universität Basel, stellte 
in seinem Vortrag Überlegun-
gen zur „anthologischen Diffe-
renz“ an und erläuterte einen 
neuen Vorschlag zu der Frage, 
worin Menschen und nicht-
menschliche Tiere sich faktisch 
unterscheiden. Wobei er offen 
ließ, welche normativen Folge-
rungen sich daraus ergeben, 
wenn man seinem Vorschlag 
folgt. Ausgehend von aktuellen 
biomedizinischen Entwicklun-
gen, zum Beispiel der For-
schung an und mit humanen 
zerebralen Organoiden, 
machte Birgit Beck, Philosophin 
an der Technischen Universität 
Berlin, deutlich, dass das Fest-
halten an der Speziesgrenze so 
etwas wie die „Geschäftsgrund-
lage“ weiter Teile der biomedi-
zinischen Forschung ist. Eine 
Geschäftsgrundlage, die freilich 
immer weiter unter Druck ge-
rate. Beck plädierte dennoch 
dafür, am Begriff der Spezies-
grenze festzuhalten, da er als 
eine Art von Problemanzeige 
weiter gebraucht werde. Im ab-
schließenden Vortrag unter-
nahm Bernd Ladwig, Professor 
am Otto Suhr-Institut der FU 
Berlin, den Versuch einer „Kritik 
der Kritik des Speziesismus“. 
So lässt sich seiner Auffassung 
nach zum Beispiel die von 
Martha Nussbaum in ihren Pub-
likationen in Anspruch genom-
mene Speziesnorm heuristisch 
verstehen, als Norm, die es er-
laubt, Schädigungen von Lebe-
wesen zu identifizieren. 
 
Vortrag im Rahmen des 
UNESCO Welttag der 
Philosophie 
„Klimawandel und Ge-
nerationengerechtig-
keit“ 
 

Das Centrum für Bioethik ver-
anstaltet wieder in Kooperation 
mit der Volkshochschule Müns-
ter anlässlich des UNESCO 
Welttags der Philosophie am 
Donnerstag, den 20. November 
2025 eine Vortragsveranstal-
tung. Als Referentin konnte 
Prof. Dr. Kirsten Meyer (Hum-
boldt-Universität Berlin) gewon-
nen werden, die zum Thema 
Klimawandel und Generatio-
nengerechtigkeit sprechen 
wird: 
Die Effekte der gegenwärtigen 
CO2-Emissionen, zum Beispiel 
der Meeresspiegelanstieg, sind 
über sehr lange Zeiträume nicht 
rückgängig zu machen. Der Kli-
mawandel ist somit auch ein er-
hebliches Problem der Genera-
tionengerechtigkeit. In diesem 
Vortrag geht es zunächst um 
philosophische Positionen zur 
intergenerationellen Gerechtig-
keit. Was schulden wir künfti-
gen Generationen? Davon aus-
gehend wird gefragt, welche 
Relevanz Generationengerech-
tigkeit für die heutige Klimapoli-
tik hat. 
Die Veranstaltung findet im 
VHS Forum, Aegidiimarkt in 
Münster von 18-20 Uhr statt. 
 
Ringvorlesung 
Zwischen Wildnis und 
Polis – Aktuelle Debat-
ten um die Ethik der 
Mensch-Tier-Beziehung  
 
Im Wintersemester veranstaltet 
das Centrum für Bioethik in Ko-
operation mit dem Philosophi-
schen Institut der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf 
(HHU) die von der Gesellschaft 
für Analytische Philosophie 
(GAP) finanzierte Ringvorle-
sung „Zwischen Wildnis und 
Polis – Aktuelle Debatten um 
die Ethik der Mensch-Tier-Be-
ziehung“. Die Veranstaltung 
widmet sich neuen For-
schungsansätzen in der Tie-

rethik und den gesellschaftli-
chen Herausforderungen im 
Umgang mit Tieren. Organisiert 
wird sie von Dr. Frauke Albers-
meier (CfB) und Dr. Alexander 
Christian (HHU). 
Die jährlich stattfindende GAP-
Ringvorlesung zielt darauf ab, 
die Stärken der analytischen 
Philosophie auf klassischen 
Themenfeldern der analyti-
schen Philosophie ebenso wie 
in neueren, teils auch politisier-
ten Diskursen zur Geltung zu 
bringen und kritische, infor-
mierte Debatten zu ermögli-
chen, die auch eine breitere Öf-
fentlichkeit angehen.  
Die Dynamik der philosophi-
schen Debatte und die gesell-
schaftliche Sensibilisierung für 
die moralische und politische 
Relevanz von Tieren einerseits 
sowie andererseits die Diskre-
panz zwischen den ethischen 
Maßstäben in Theorie und Pra-
xis sind Anlass der Ringvorle-
sung „Zwischen Wildnis und 
Polis“. Die Veranstaltung soll 
aktuelle Ideen und Streitpunkte 
der tierethischen Diskussion 
zugänglich machen und zum 
kritischen, argumentbasierten 
Austausch über die gesell-
schaftliche Verantwortung ge-
genüber nichtmenschlichen 
Tieren anregen. Dabei werden 
Diskurse über neuartige philo-
sophische Themen wie die poli-
tische Dimension des Mensch-
Tier-Verhältnisses ebenso ab-
gedeckt wie neue Perspektiven 
auf anhaltend diskutierte Fra-
gen der angewandten Ethik, 
etwa jene nach ethischen Prob-
lemen im Zusammenhang mit 
Forschung an Tieren. Die Ring-
vorlesung richtet sich an eine 
interessierte Öffentlichkeit so-
wie insbesondere an Studie-
rende. Sie möchte mit den ak-
tuellen Debatten in der 
Tierethik vertraut machen und 
zur selbstständigen Reflexion 
über die weiteren ethischen Im-
plikationen des menschlichen 
Umgangs mit Tieren anregen. 



Insgesamt acht Abendvorträge 
finden zwischen Oktober 2025 
und Januar 2026 teils in Müns-
ter, teils in Düsseldorf, jeweils 
dienstags, 18-20 Uhr, statt. Alle 
Interessierten sind herzlich ein-
geladen zu den Vorträgen von 
Dr. Dr. Martin Balluch (Wien), 
PD Dr. Mara-Daria Cojocaru 
(München), Prof. Dr. Dr. h. c. 
Ursula Wolff (Mannheim), Prof. 
Dr. Peter Niesen (Hamburg), 
Prof. Dr. Bernd Ladwig (Berlin), 
Prof. Dr. Johann S. Ach (Müns-
ter), Dr. Nico D. Müller (Basel) 
und Dr. Angela K. Martin (Frei-
burg/CH). Die genauen Ter-
mine und weitere Informationen 
werden auf der Internetseite 
der GAP, www.gap-im-netz.de, 
und auch auf der Internetseite 
des Centrums für Bioethik be-
reitgestellt (www.uni-muens-
ter.de/Bioethik/aktuelles/in-
dex.html). 

 
Lehre 
 
Das Centrum für Bioethik bietet 
in jedem Semester zwei Semi-
nare in den Allgemeinen Stu-
dien der Uni Münster an, die 
sich mit aktuellen bio- bzw. me-
dizin-ethischen Fragestellun-
gen beschäftigen.  
Den Studierenden des Fachbe-
reichs Medizin stehen diese 
beiden Veranstaltungen im 
Rahmen des Wahlfachange-
bots des Instituts für Ethik, Ge-
schichte und Theorie der Medi-
zin zur Verfügung. 
Zusätzlich bietet das CfB ein 
weiteres Seminar zu for-
schungsethischen Fragestel-
lungen an, das auf die Bedürf-
nisse des Studiengangs 
Experimentelle Medizin zuge-
schnitten ist (2 SWS).  
Des Weiteren ist das CfB seit 
vielen Semestern regelmäßig 
an der Ringvorlesung Bioethik 
im Fachbereich Biologie betei-
ligt. 
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„Die Nutzung von empfindungs-
fähigen Tieren in der wissen-
schaftlichen Forschung und 
Lehre stellt eine besondere 
ethische Herausforderung dar, 
da empfindungsfähige Tiere um 
ihrer selbst willen moralische 
Berücksichtigung verdienen.“ – 
Mit diesem programmatischen 
Satz beginnt das Leitbild zum 
ethischen Umgang mit Tieren in 
der wissenschaftlichen For-
schung und Lehre der Universi-
tät Münster. Die Beiträge in die-
sem Band orientieren sich an 
den im Leitbild formulierten 
Grundsätzen. Gleichzeitig grei-
fen sie eine Reihe aktueller Fra-
gen zur Praxis und Ethik von 
Tierversuchen auf. 

 
Termine 

 
■  11. Juli 2025 
 
CfB-Jahrestagung 
 
 

Tierorgane für den Menschen? 
 
Dr. Philipp Felgendreff 
 
(Medizinische Hochschule Hanno-
ver) 
 
Prof. Dr. Johann S. Ach  
(Universität Münster) 
 
Freitag, 15-18 Uhr  
Alexander Von Humboldt-
Haus, Hüfferstr. 61,  
48149 Münster 

 
■  Wintersemester 2025/2026 
 
Ringvorlesung der Gesell-
schaft für Analytische Philoso-
phie (GAP) 
 
Zwischen Wildnis und Polis – 
Aktuelle Debatten um die Ethik 
der Mensch-Tier-Beziehung 
 
Dienstag, 18-20 Uhr 
Die genauen Termine und wei-
tere Informationen finden Sie 
auf den Internetseiten der GAP: 
www.gap-im-netz.de oder des 
Centrums für Bioethik 

 
■  20. November 2025 
 
UNESCO-Welttag der 
Philosophie 
 
Klimawandel und  
Generationengerechtigkeit  
 
Prof. Dr. Kirsten Meyer  
(Humboldt Universität Berlin) 
 
Donnerstag, 18-20 Uhr,  
Ort: VHS-Forum  
Aegidiimarkt 2, 48143 Münster 
 
Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Homepage: 
 
www.uni-muenster.de/bioethik 
 
cfb@uni-muenster.de 
 
Red.: Dr. Beate Lüttenberg, M.A.E. 
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